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EDITORIAL

Seit dem 25. Mai 2018 gilt die DS-GVO in der 
gesamten EU. Schon vor diesem Termin hat-
ten viele Unternehmen befürchtet, dass nun 
auch Abmahnungen von Wettbewerbern auf 
sie zukommen könnten, mit denen diese das 
neue Datenschutzgesetz durchsetzen wollten. 
Bislang ist diese Abmahnwelle ausgeblieben, 
die Unsicherheit ist aber trotzdem bei vielen 
geblieben.

Bereits Anfang 2022 gab es Verwirrung um 
die Nutzung bzw. Einbindung von Schriftar-
ten auf Webseiten. Grund war ein Urteil des 
Landgerichts München (Urteil vom 20.01.2022, 
Az. 3 O 17493/20). Das Gericht sprach einen 
Unterlassungsanspruch und Schadensersatz 
(hier 100,00 EUR) wegen der Weitergabe von 
IP-Adressen an Google durch Nutzung von 
Google Fonts gegen den Beklagten aus. Day 
BayLfD versuchte bereits früh, die entstandene 
Unsicherheit mit Fakten rund um die Thema-
tik auszuräumen. Die immer noch bestehende 
Unsicherheit wird aktuell jedoch wieder ver-
stärkt und die Begriffe „Datenschutz“ und „Ab-
mahnwelle“ werden wieder in einem Atemzug 
genannt. Grund dafür ist, dass Unternehmen 
von Privatpersonen angeschrieben und auf ver-
meintliche Verstöße gegen das Datenschutz-
recht im Zusammenhang mit der Nutzung 
der Google Fonts hingewiesen werden. Den 

Websitebetreibern wird angeboten, die Ange-
legenheit durch Zahlung eines Pauschalbetra-
ges in Höhe von 100,00 EUR gütlich beizulegen. 
Suggeriert wird, dass sich so eine Klage oder 
eine Eingabe bei der zuständigen Datenschut-
zaufsichtsbehörde vermeiden ließe.

 Die Netzgemeinde und auch Teile des „#Team-
datenschutz/twitter“ reagierten auf diese „Ab-
mahnmasche“ und haben betroffene Unter-
nehmen rasch sowohl mit Informationen (1, 2, 
3, 4, 5, 6) rund um das Thema versorgt, als auch 
mit „Muster-Antworten“ und „Antwort-Gene-
ratoren“ oder einem „Google-Fonts-Checker“ 
Erste Hilfe geleistet. An dieser Stelle allen ein 
herzliches Dankeschön.

Ihr Levent Ferik

P.S.: Die 46. DAFTA und das 41. RDV-Forum 
finden in diesem Jahr hybrid vom 16.11. bis zum 
19.11.2022 statt. Das Programm finden Sie hier.

Sagen Sie uns Ihre Meinung 
kundenservice@datakontext.com

Levent Ferik

https://lfd.niedersachsen.de/startseite/infothek/faqs_zur_ds_gvo/abmahnungen-von-datenschutzverstoeen-169640.html
https://lfd.niedersachsen.de/startseite/infothek/faqs_zur_ds_gvo/abmahnungen-von-datenschutzverstoeen-169640.html
https://dataagenda.de/schadensersatz-wegen-unzulaessiger-nutzung-von-google-webfonts/
https://rewis.io/urteile/urteil/lhm-20-01-2022-3-o-1749320/
https://rewis.io/urteile/urteil/lhm-20-01-2022-3-o-1749320/
https://dataagenda.de/baylfd-hinweise-zur-datenschutzkonformen-einbindung-von-webfonts/
https://dataagenda.de/baylfd-hinweise-zur-datenschutzkonformen-einbindung-von-webfonts/
https://www.tlfdi.de/fileadmin/tlfdi/presse/Pressemitteilungen_2022/220818_PM_Google_Fonts.pdf
https://www.tlfdi.de/fileadmin/tlfdi/presse/Pressemitteilungen_2022/220818_PM_Google_Fonts.pdf
https://twitter.com/search?q=%23teamdatenschutz&src=hashtag_click
https://twitter.com/search?q=%23teamdatenschutz&src=hashtag_click
https://marketingrecht.eu/google-fonts-abmahnungen/#h-jetzt-beauftragen
https://www.laoutoumai.de/rechtsgebiete/datenschutzrecht/97-google-fonts-worauf-agenturen-bei-der-einbindung-bei-ihren-kunden-achten-sollten
https://www.techniknews.net/news/datenschutzverletzung-wegen-google-fonts-datenschutzanwalt-mahnt-ab/
https://www.dsb.gv.at/download-links/bekanntmachungen.html#Google_Fonts
https://www.heise.de/news/DSGVO-Abmahnwelle-wegen-Google-Fonts-7206364.html
https://www.datenschutzanwalt.eu/nachweis.html
https://www.dataprotect.at/2022/08/24/drei-muster-als-antwort-zur-abmahnung/
https://kremer-rechtsanwaelte.de/2022/08/16/massenabmahnungen-wegen-google-fonts-unser-antwortgenerator-hilft/
https://kremer-rechtsanwaelte.de/2022/08/16/massenabmahnungen-wegen-google-fonts-unser-antwortgenerator-hilft/
https://kremer-rechtsanwaelte.de/anti-abmahner/
https://www.datakontext.com/veranstaltung-suchen/datenschutz/kongresse-und-workshops/246/46.-dafta-41.-rdv-forum?number=SW10245.68&c=79&group%5B8%5D=1951
mailto:kundenservice%40datakontext.com?subject=
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Können Microsoft 365 und Microsoft Teams in Unternehmen und 
im öffentlichen Sektor – insbesondere im Bildungsbereich – da-
tenschutzkonform eingesetzt werden?

Dazu haben einzelne  Aufsichtsbehörden, insbesondere auch vor dem Hin-
tergrund der Nutzung in Schulen , IT-Sicherheitsexperten , aber natürlich 
auch Microsoft  unterschiedliche Auffassungen. Die aktuellste Stellung-
nahme zum Thema aus dem Hause Microsoft dürfte aus August 2022 sein.
In dem Papier „Stellungnahme von Microsoft Deutschland zur Datenschutz-
konformität von Microsoft 365 und Microsoft Teams“  fasst Herr Wolfgang 
Döring, Head of Legal Microsoft, seine Sicht der Dinge zusammen:
Die wichtigsten Punkte im Überblick:

• „Alle Microsoft Produkte und Dienste können in der Privatwirt-
schaft und im öffentlichen Sektor (z.B. an Schulen) datenschutzkon-
form eingesetzt werden und sind auch selbst datenschutzkonform. 
Microsoft hält die Anforderungen des geltenden Datenschutzrechts ein.

• Microsoft bietet Kunden vertragliche Zusagen und technische 
Mittel, um Microsoft Produkte und Dienste datenschutzkonform 
nutzen zu können, insbesondere vertragliche Zusagen: z.B. ver-
wendet Microsoft Kundendaten nicht für sachfremde Zwecke wie 
Werbung und ergreift rechtliche Schutzmaßnahmen gegen un-
rechtmäßige Herausgabeverlangen von Behörden oder Dritten.

• Microsoft speichert Daten weitgehend regional in Rechenzent-
ren in der EU. Zusätzlich wird die Microsoft EU Data Boundary es 
künftig in der EU ansässigen Kunden aus dem öffentlichen Sektor 
und Unternehmenskunden ermöglichen, ihre Daten innerhalb der 
EU zu verarbeiten und zu speichern.“

Datenschutzkonformität von Microsoft 365 
und Microsoft Teams
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https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/orientierungshilfen/2021-BlnBDI-Hinweise_Berliner_Verantwortliche_zu_Anbietern_Videokonferenz-Dienste.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/nutzung-von-ms-365-an-schulen/
https://www.kuketz-blog.de/einsatz-von-ms-teams-an-schulen-was-spricht-dagegen/
https://news.microsoft.com/de-de/stellungnahme-zum-vermerk-berliner-datenschutzbeauftragte-zur-durchfuehrung-von-videokonferenzen-waehrend-der-kontaktbeschraenkungen/
http://
http://
https://news.microsoft.com/wp-content/uploads/prod/sites/40/2022/08/Microsoft_Statement_Datenschutzkonformitaet-von-Microsoft-365-und-Microsoft-Teams.pdf
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Drittlandtransfer: Gleichsetzung 
von Zugriffsrisiko und 
Übermittlung?
Der Beschluss der Vergabekammer Baden-Württemberg (Az. 1 VK 23/22) 
vom 13. Juli 2022 adressiert u.a. auch die Frage, ob US-Anbieter digitaler 
Server- und Cloud-Leistungen ihre Dienstleistungen über europäische 
Tochtergesellschaften erbringen können. Die Vergabekammer scheint 
davon auszugehen, dass eine Zusammenarbeit mit US-Anbietern nach 
Wegfall des Privacy-Shields-Abkommens mit der EU (vgl. EuGH, Urteil 
vom 16. Juli 2020 – Az. C-311/18; „Schrems-II“), trotz der Verwendung 
sog. Standarddatenschutzklauseln, per se unzulässig ist.

Weiter auf DataAgenda lesen 
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Interessenkonflikte bei 
Datenschutzbeauftragten
Mit dem Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
existiert erstmals eine europaweit verbindliche, verpflichtende Rege-
lung zur Benennung betrieblicher und behördlicher Datenschutzbe-
auftragter. Während die EG-Datenschutzrichtlinie (95/46/EG) die Ver-
pflichtung zur Benennung von Datenschutzbeauftragten lediglich als 
Alternative vorsah, um die Meldepflicht gegenüber der Datenschutzauf-
sichtsbehörde entfallen zu lassen, ergibt sich mit der Geltung der DS-
GVO erstmals eine Benennungspflicht unmittelbar aus dem Europarecht. 
Das deutsche Erfolgsmodell der datenschutzrechtlichen Selbstkontrolle 
hat sich damit auch auf euro-
päischer Ebene durchgesetzt.

Weiter auf DataAgenda 
lesen 
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https://dataagenda.de/drittlandtransfer-gleichsetzung-von-zugriffsrisiko-und-uebermittlung/
https://dataagenda.de/interessenkonflikte-bei-datenschutzbeauftragten/


46. DAFTA
Jetzt anmelden:  
datakontext.com/dafta-2022

41. RDV-FORUM
DATENSCHUTZ – GESTALTUNGS  AUFTRAG 
IM  ZEITALTER DER DIGITALISIERUNG

16.–19.11.2022 
hybrid: online  

& in Köln

©
 M

on
ke

y 
Bu

si
ne

ss
 -

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

 

https://datakontext.com/dafta-2022
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Drittländer“  aktualisiert. Der neue Leitfaden mit dem Titel „Verarbei-
tung personenbezogener Daten in Drittländern“ weist mit dem Unter-
titel „Auf Basis der EU-Datenschutz-Grundverordnung post Schrems II“ 
auf den Umstand hin, der eine Aktualisierung notwendig machte.

Die Version 1.3 berücksichtigt die Auswirkungen des am 16.07.2020 er-
gangenen EuGH-Urteils „Schrems II“ (C-311/18), in dem der Angemessen-
heitsbeschluss (EU)2016/1250 der Europäischen Kommission vom 12. Juli 
2016 zum US-EU Privacy Shield Framework – die Übermittlung perso-
nenbezogener Daten in die USA betreffend – für ungültig erklärt wurde. 
Das Urteil bringt unterdessen nicht nur für Datentransfers in die USA, 
sondern im Allgemeinen für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
in Drittländern erhebliche Auswirkungen mit sich.

Quelle: Bitkom e.V.BITKOM-Leitfaden zur 
Drittlandübermittlung

Der europäische Gesetzgeber hat vor dem Hintergrund der Aus-
weitung des internationalen Handels die Übermittlung perso-
nenbezogener Daten an Datenempfänger in Drittländern unter 

besondere datenschutzrechtliche Anforderungen gestellt, um Rechte 
und Freiheiten von Betroffenen zu schützen. Ziel ist es, das durch die 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) unionsweit gewährleiste-
te Schutzniveau für natürliche Personen nicht zu untergraben, wenn 
personenbezogene Daten in ein Drittland transferiert werden. Der Art. 
44 ff. aus Kapitel V der DS-GVO gibt die Bedingungen vor, nach denen 
Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter, die der DS-GVO unterliegen, 
personenbezogene Daten in Drittländer übermitteln dürfen.

Der AK Datenschutz des Digitalverbands BITKOM e.V. hat seinen Leit-
faden „Übermittlung personenbezogener Daten – Inland, EU-Länder, 

Fo
to

: K
it

ti
ph

at
, A

do
be

 S
to

ck

So entwickeln Sie 
ein rechtskonformes 
Löschkonzept
✓  Leitfaden 
✓  Checkliste 
✓  Musterentwurf 
✓  Vorlagen 
✓  Ausfüllhinweise 

ein rechtskonformes 
Löschkonzept

  Musterentwurf 

Ausfüllhinweise 

ein rechtskonformes 
Löschkonzept

99,99 €

Jetzt bestellen: datakontext.com

https://www.bitkom.org/sites/main/files/2022-08/220818_LF_Verarbeitung_personenbezogener_Daten.pdf
https://www.bitkom.org/
https://www.datakontext.com/datenschutz/shop/buecher/457/loeschen-nach-ds-gvo-in-der-praxis?c=21
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Nach dem einige Datenschutz-Aufsichtsbehörden jüngst eine äu-
ßerst hilfreiche Checkliste für die Prüfung von Auftragsverarbei-
tungsvereinbarungen aus dem Bereich des Webhostings  zur 

Verfügung gestellt haben, bietet das BayLDA ein „Informationsblatt zur 
Absicherung von E-Mail-Accounts zum Schutz vor Phishing und Cyberat-
tacken“  sowie eine „Handreichung bzw. einen Prüfbogen mit Details 
zur Absicherung von E-Mail-Accounts – Schwerpunkt Phishing“  an.

Nach Ansicht des BayLDA sind E-Mail-Accounts immer noch die ver-
wundbarste Stelle vieler Unternehmen , die Cyberkriminelle gerne 
nutzen. Ihre Absicherung gelingt nur, wenn zeitgemäße technische 
Schutzmaßnahmen vorliegen und zugleich ein hohes Maß an Aufklä-
rung und Sensibilisierung der Nutzerinnen und Nutzer sichergestellt 
werden, so das BayLDA. Die mit Abstand wichtigste Maßnahme zum 
aktiven Schutz vor solchen Cyberattacken stelle die Sensibilisierung des 
eigenen Personals dar. Die Stabsstelle Prüfverfahren des BayLDA habe 
sich daher aufgrund der akuten Bedrohungslage im Cyberraum ent-
schieden, nach dem Bereich Ransomware nun auch die Absicherung von 
E-Mail-Accounts großflächig im Bayern zu kontrollieren.

Diese oben genannte Checkliste stellt wesentliche Elemente zu den 
untersuchten Prüfungsschwerpunkten dar und kann von interessierten 
Verantwortlichen auch außerhalb von Bayern sehr gut für eine Selbst-
prüfung genutzt werden.

Quelle: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

Prüfcheckliste für Absicherung von 
E-Mail-Accounts
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https://dataagenda.de/aufsichtsbehoerden-pruefen-auftragsverarbeitungsvertraege-von-webhostern/
https://www.lda.bayern.de/media/pruefungen/Mail_Account_Praevention_Informationsblatt.pdf
https://www.lda.bayern.de/media/pruefungen/Mail_Account_Praevention_Handreichung.pdf
https://www.lda.bayern.de/media/pm/pm2022_02.pdf
https://www.lda.bayern.de/de/index.html
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Mitarbeiterexzess und 
Beschäftigtendaten-
schutz
Nach Auffassung der Datenschutzkonferenz (DSK)  als Gremium der 

deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden sollen Unternehmen im 
Rahmen von Art. 83 DS-GVO für Datenschutzverstöße eines jeden 

Beschäftigten haften, wenn der Mitarbeiter nicht im Exzess (für eigene Zwe-
cke) gehandelt hat. In bestimmten Fällen kann aber auch der Arbeitnehmer 
unmittelbar Adressat einer aufsichtsbehördlichen (Sanktions-)Maßnahme 
sein. Dafür muss der Beschäftigte als „Verantwortlicher“ im Sinne des Art. 4 
Nr. 7 DS-GVO zu qualifizieren sein. Die DSK hat in seiner Entschließung vom 
3.4.2019  betont, dass sogenannte „Exzesse“ der Beschäftigten, die bei 
verständiger Würdigung nicht der unternehmerischen Tätigkeit zugeordnet 
werden können, nicht von der Haftung des Unternehmens erfasst sind.

Weiter auf DataAgenda lesen 
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Datenschutzorganisationen
prüfen und bewerten 
nach der Systematik der
Aufsichtsbehörden

Jetzt bestellen: www.datakontext.com/SDM-Audit

Ihre DS-GVO 
Umsetzung smart 

auditiert und 
visualisiert für 

nur 349 €.

https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/en/20190405_Entschliessung_Unternehmenshaftung.pdf
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/en/20190405_Entschliessung_Unternehmenshaftung.pdf
https://dataagenda.de/mitarbeiterexzess-und-beschaeftigtendatenschutz/
https://datakontext.com/SDM-Audit
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Verunsicherung geführt und wirft zahlreiche praxisrelevante Fragen auf. 
So bedarf es der Abgrenzung zur Auftragsverarbeitung (Art. 28 DS-GVO) 
einerseits und zur alleinigen Verantwortlichkeit andererseits.

In seinem 29. Tätigkeitsbericht  thematisiert auch der Landesdaten-
schutzbeauftragte Rheinland-Pfalz diese Verunsicherung aus dem 
Blickwinkel der Behörde. Dem LfDI seien im Berichtszeitraum sowohl 
seitens der Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) als auch von 
den Hausverwaltungen immer wieder Fragen im Hinblick auf die daten-
schutzrechtliche Verantwortlichkeit dieser Stellen gerichtet worden.
Ein Grund dafür könne sein, dass auch das Amtsgericht Mannheim (Urt. 
v. 11.09.2019 – 5 C 1733/19 WEG) Stellung zu dieser Frage genommen 
habe. Die im Rahmen von Tätigkeiten der WEG und Hausverwaltungen 
entstehenden Datenverarbeitungsvorgänge bewertet der LfDI wie folgt:

„1. Der Verwalter ist überwiegend alleinverantwortlich, soweit er seine 
originären Verwalteraufgaben (vgl. §§ 27, 28 Wohnungseigentumsge-
setz) ausführt.

2. Führt der Verwalter einen Beschluss der Eigentümergemeinschaft 
aus (z.B. Entscheidung über eine Videoüberwachung im Haus), so ist 
es wahrscheinlich, dass die WEG datenschutzrechtlich verantwortlich 
ist und der Verwalter die Aufgaben nur auf Weisung der WEG ausführt 
und somit keine eigenen Entscheidungen über Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung trifft. Wenn diese der Fall ist, liegt ggf. eine Auftragsverar-
beitung i.S.v. Art 28 DS-GVO vor. Für die Frage, ob es sich gegebenenfalls 
um eine Auftragsverarbeitung handelt, sollte jedoch immer der konkre-
te Beschluss bzw. die Datenverarbeitung im Einzelfall geprüft werden.

Weiter auf der nächsten Seite.

Joint Controllership 
oder Auftragsverar-
beitung: Immobilien-
wirtschaft

A rt. 26 DS-GVO enthält eine Regelung zur gemeinsamen Verant-
wortlichkeit für die Datenverarbeitung (Joint Controllership). 
Der Umstand, dass bei Zusammenarbeit mehrerer Stellen diese 

gemeinsam für eine Datenverarbeitung verantwortlich sein können, 
ist nicht neu. Allerdings erfuhr die Rechtsfigur vor Geltung der DS-GVO 
wenig praktische Relevanz. Stattdessen wurde in diesen Fällen häufig 
eine Auftragsverarbeitung angenommen und der (Mit-)Verantwortli-
che zum vermeintlichen Auftragsverarbeiter erklärt. Die Rechtsfigur 
der gemeinsamen Verantwortlichkeit hat zu einer nicht unerheblichen 
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https://www.datenschutz.rlp.de/fileadmin/lfdi/Taetigkeitsberichte/ds_tb29.pdf
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3. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es auch Fälle geben kann, in denen die 
WEG und der Verwalter als gemeinsame Verantwortliche i.S.v. Art. 26 DS-
GVO agieren. Auch dies ist anhand des konkreten Einzelfalles zu beurteilen.“

Der LfDI ist mit der Datenschutzkonferenz nicht der Auffassung, dass die 
Verwaltung für WEG grundsätzlich eine Auftragsverarbeitung im Sinne 
von Art. 28 DS-GVO darstellt. Die Hausverwaltung verarbeitet personen-
bezogene Daten in eigener Verantwortung. Sie ist mithin Verantwortli-
cher im Sinne der DS-GVO.
In einem internen Arbeitskreis der Konferenz der unabhängigen deut-
schen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder (DSK) 
sei das Urteil des AG Mannheims vom 11. September 2019 bereits im 
Herbst 2019 thematisiert und einhellig besprochen worden, dass dieses 
nichts an der bisherigen Rechtsauffassung der DSK ändert.

Quelle: Der Landesdatenschutzbeauftragte Rheinland-Pfalz

Joint Controllership oder 
Auftragsverarbeitung: Werbende 
& Adresshändler
Wie zuvor erläutert  (bspw. in der Immobilienwirtschaft), hat die 
Rechtsfigur der gemeinsamen Verantwortlichkeit nach Wirksamwerden 
der DS-GVO zu einer nicht unerheblichen Verunsicherung geführt und 
wirft zahlreiche praxisrelevante Fragen auf. So bedarf es der Abgrenzung 
zur Auftragsverarbeitung (Art. 28 DS-GVO) einerseits und zur alleinigen 
Verantwortlichkeit andererseits.
Verunsicherungen diesbezüglich scheinen auch im Bereich des Adress-
handels immer wieder aufzutreten. Der LfDI Rheinland-Pfalz hat sich 
im Berichtszeitraum des 29. 
Tätigkeitsberichts auch mit 
der Frage der Verantwort-
lichkeit von Unternehmen 
beschäftigt, die Adressen 
mieten oder Werbung im 
Lettershop-Verfahren versen-
den lassen.

Weiter auf DataAgenda 
lesen 
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DATAAGENDA UND LATHAM & WATKINS LLP

DS-GVO-Schadensersatztabelle

RA Tim Wybitul / Dr. Tobias Jacquemain, LL.M.
Stand September 2022

https://www.datenschutz.rlp.de/de/startseite/
https://dataagenda.de/joint-controllership-oder-auftragsverarbeitung-immobilienwirtschaft/
https://dataagenda.de/joint-controllership-oder-auftragsverarbeitung-werbende-adresshaendler/
https://dataagenda.de/wp-content/uploads/2022/09/DataAgenda_Schadensersatztabelle_Stand_September_2022.pdf
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Der AK Datenschutz des BITKOM e.V. möchte mit seiner neuen 
Publikation zum Thema „Reifegradmodell zur Abbildung von 
technisch-organisatorischen Maßnahmen bei der Auftragsverar-

beitung“ , insbesondere Auftragsverarbeitern eine Hilfestellung bieten.
Motivation des Arbeitskreises ist es, diesen eine Richtschnur mit Best 
Practices zur Identifikation und Umsetzung relevanter technischer und 
organisatorischer Maßnahmen hinsichtlich Privacy by Design und Si-
cherheit der Verarbeitung zu geben. Darüber hinaus soll es auch eine 
Diskussionsgrundlage innerhalb des Bitkom und mit anderen Verbänden 
sowie Behörden und Ministerien darstellen.

Sie sollen bei der schnellen und pragmatischen Erreichung von ausrei-
chenden Niveaus für Datenschutz unterstützt werden. Formuliertes Ziel 
des Reifegradmodells ist damit, insbesondere Auftragsverarbeitern im 
Sinne der DS-GVO, eine praktische Unterstützung bei der systemati-
schen Bewertung ihrer Fähigkeiten und des Reifegrads der Organisation 
in den Bereichen Datenschutz und Informationssicherheit (Baseline) 
zugeben. Sie sollen bei der zielgerichteten Weiterentwicklung der Fä-
higkeiten und des Reifegrads der Organisation unterstützt werden.

Das Datenschutz-Reifegradmodell ist in eine Reihe von Themengebie-
ten strukturiert, die jeweils bestimmte Zwecke hinsichtlich Datenschutz 
und den damit verbundenen Schutzzielen wie Vertraulichkeit, Verfüg-
barkeit, Integrität und Authentizität verfolgen und unterstützen.

Quelle: Bitkom e. V.

Reifegradmodell für TOMs im Rahmen der 
Auftragsverarbeitung
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https://www.bitkom.org/sites/main/files/2022-08/220802_LF_Datenschutz-Reifegradmodell%20Betaversion.pdf
https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Datenschutz-Reifegradmodell-technisch-organisatorische-Massnahmen-Auftragsverarbeitung
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Data Agenda Podcast Folge 21: 
Grenzen des Informationshandelns der Daten-
schutzaufsicht

In der Praxis nutzen Datenschutzaufsichtsbehörden ein Bündel von 
Maßnahmen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Dazu gehört neben Orien-
tierungshilfen und Tätigkeitsberichten insbesondere auch die Öffent-
lichkeitsarbeit. Eine Besonderheit der Öffentlichkeitsarbeit besteht bei 
Datenschutzaufsichtsbehörden darin, dass jede öffentlich gemachte 
Maßnahme der Behörde Verantwortliche in der öffentlichen Wahrneh-
mung in die Nähe einer „Datensünders“ stellt, obwohl einer Warnung 
oft keine abgeschlossene Prüfung vorausgegangen ist.  Jede öffentliche 
Warnung oder Information stellt also ein Damoklesschwert und mögli-
cherweise schon eine (faktische) Sanktion dar. Auf der anderen Seite sind 
die Anforderungen des Verwaltungsverfahrensrechts an amtliche Ermitt-
lung von Sachverhalten und die Bestimmtheit von Maßnahmen hoch.
Professor Dr. Rolf Schwartmann im Gespräch mit Kristin Benedikt und 
Professor Dr. Boris Paal über Voraussetzungen und die rechtlichen Gren-
zen der Öffentlichkeitsarbeit von Aufsichtsbehörden.
Zum Podcast bitte hier  klicken.

DataAgenda Podcast Folge 22:  
DS-GVO im Spiegel von Data Act, Data Governance 
Act und KI-Verordnung

Europas Digitalwirtschaft soll im internationalen Wettbewerb zu ei-
nem Ökosystem der fairen digitalen Wertschöpfung werden. Der Da-
tenschutz soll kein Bremsklotz der wirtschaftlichen Entwicklung sein, 
sondern integraler Bestandteil der Datenstrategie. Aktuell beherrschen 
die Tech-Giganten aus USA und China den europäischen Markt. Wie kann 
sich die EU rüsten, wenn es darum geht, „Big Data“ und Anwendungen 
Künstlicher Intelligenz für den Binnenmarkt fit zu machen.
Ein Gespräch mit Herwig Hofmann, Professor für europäisches und trans-
nationales öffentliches Recht an der Universität Luxemburg. Als Prozessver-
treter ist er spezialisiert auf Verfahren vor dem EuGH. Er hat Max Schrems in 
den Verfahren Safe Harbour (2015) und Privacy Shield (2020) vertreten.
Zum Podcast bitte hier  klicken.

Weitere Folgen unter DataAgenda.de/podcast 
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